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Sachverhalt und Antrge 

I. Die am 22. Dezember 1981 mit deutscher Prioritt vom 

23. Dezember 1980 eingereichte europische Patentanmeldung 

Nr. 81 110 676.4 (Publikations-Nr. 54 960) wurde von der 

Prlifungsahteilung 020durch Entscheidurig vom 30. August 1984 

zurtickgewiesen. Die Entscheidung erfolgte auf der Grundlage 

von drei AnsprUchen. 

II. In der Entscheidung der PrUfungsahteilung wird im wesent-

lichenausgeftfhrt, eine Shnliche Vorrichtung wie die bean-

spruchte sei hereits aus 

(3) DE-C-936 842 

hekannt. Die dort heschriehene Vorrichtung hestehe aus einem 

kontinuierljch arheitenden Kocher mit daran angesch].ossenen 

Vor- und Nachverdampfungskanimern, die ihrerseits an einen 

Vakuumerzeuger angeschlossen selen, sowie einer Austragevor- 

richtung. Die umgehende Weiterverarheitung der gekochten 

Zuckermasse verstehe sich ehenso von selhst wie die ihr 

dienende Anordnung eines mit einem Einspeisungstrichter 

versehenen Mischers unmittelbar nach der zweiten Vakuum-

kammer. Das kontinulerliche Austragen der Zuckermassen hahe 

aufgrund von 

(2) FR-A-i 375 294 

nahegelegen. Die heanspruchte Vorrichtung ergehe sich daher 

in naheliegender Weise aus dem Stande der Technik. Die Merk-

male der UnteransprUche selen tells trivial, tells gletch-

falls in (3) heschriehen und daher ehenfalls naheliegend. 

III. Gegen die genannte Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 

am 16. Oktoher 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriehenen GehUhr Beschwerde eingelegt und diese am 

2. Januar 1985 unter Bezugnahme auf frUhere AusfUhrungen, 

sinngemB etwa wie folgt, hegrUndet: 

Die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes set durch die PrU-

fungsahteilung ausdrUcklich anerkannt worden. Dokument (2) 
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2 	 T 27/85 

gehe entgegen der Auffassung der prUfungsabteilung nicht die 

geringste Anregung fUr eine Vorrichtung, die es gestattet, 

die Zuckermasse nach einem kontinuierlichen Koch- und por-

tionsweisen Ausdampfvorgang kontinuierlich auszutragen. Dort 

werde nach kontinuierlichen Koch- und Vakuumausdampfvor-

gngen unter erheblichem Energieaufwand entgegen atmosph-

rischem Druck ausgetragen. Das Wesentliche der erfindungs-

gem13en vorrichtung sei es dagegen, dal3 die Nachver- 

dampfungskammer Uber einen verschlieBbaren Durch].a13 mit 

einer darunter angeordneten Vorratskammer verhindhar sei, 

weiche in eine Austragskammer mit Förderschnecke einmUnde. 

Iv. In Beantwortung eines Zwischenbescheides der Kammer hat die 

BeschwerdefUhrerin den folgenden neuen Anspruch 1 vorge-

legt: 

"vorrichtung zur DurchfUhrung eines Verfahrens zur Her-

stellung von Hartzuckermassen aus einer Zucker-Wasser-

Glukose-Lösung, mit einem kontinuierlich arheitenden Kocher 

fUr die Lsung und daran angeschlossenen Vor- und Nachver-

dampfungskammern, die heide an einen Vakuumerzeuger ange-

schiossen sind, zur portionsweisen Befreiung der Lsung vorn 

Wasser, dadurch gekennzeichnet, da.a die Nachverdampfungs-

kammer (9) Uher einen verschliel3haren Durchla,2 (11, 28) mit 

elner darunter angeordneten Vorratskammer (14) verhindhar 

1st, weiche tiher einen regeiharen AuslaB (29) in eine Aus- 

tragskammer (30) mit kontinuierlich arheitender Förder-

schnecke (16) und nachgeschaltetem, der Weiterverarheitung 

dienendem Mischer (17, 32) einmUndet." 

Sie heantragt Aufhehung der angefochtenen Entscheidung und 

patentertei].ung aufgrund des ohigen Anspruchs 1 sowie der 

unvernderten Ansprtiche 2 und 3. 
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3 	 T 27/85 

Entscheidungsgrtlnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artike].n 106 his 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulssig. 

2. Der vorliegende Arispruch 1 entspricht inhaitlich im wesent-

lichen einer Zusammenfassung der ursprUnglichen AnsprUche 1 

und 2 und unterscheidet sich von deren Gegenstand - ahgese-

hen von rein redaktionellen Xnderungen inshesondere im 

Oherhegriff -sachitch nur durch EinfUgung der Worte "Uher 

einen regelbaren Ausla (29)" vor "in eine Austragskamrner 

(30)". Diese EinfUgung entspricht der ursprunglichen Offen-

harung von Seite 4, Zeilen 2 his 9. Formelle Bedenken gegen 

die neue Anspruchsfassung hestehen daher nicht. 

3. Am nchsten kommender Stand der Technik 1st (3). Die dort 

heschriehene urid zum Eindicken von Zuckerlsungen zu 

BonhonmaSSe vorgesehene Vorrichtung 1st derart gestaltet, 

daB sie für einen Betrieb sowohi hei Atmosphrendruck ais 

auch hei Unterdruck geeignet 1st. Soweit diesezweite 

Variante hetroffen 1st, entspricht sie den Merkmalen aus dem 

oherhegriff des geltenden Hauptanspruches. Im einzelnen 

sch]ieBen sich an einen kontinuierlich arheitenden Kocher in 

Form eines Durchlauferhitzers (Seite 2, Zeilen 42 his 47) 

eine Vor- und eine Nachverdampfungskammer an ("erster Aus-

dampfraum" hzw. "Rest-Ausdampfraum" genannt; siehe Seite 2, 

Zeilen 48 his 49 hzw. 72 his 83), die heide an eine Vakuum-

pumpe (13) anschlieBhar sind und worin die aus dem Durch-

lauferhitzer kommende Zucker]Msung portionsweise von Wasser 

hefreit wird. Die Nachverdampfungskammer wird dahel nach 

unten durch austauschhare Entnahinekessel ahgeschlossen 

(Seite 2, Zeilen 85 his 92), die als Vorratskammern und 

zugleich als Austragskammern im anmeldungsgemBen Sinne 

dienen. Der Austrag und die - nicht erwhnte - Weiterver-

arheitung erfolgen dahei notwendig diskontinuierlich. 
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4. Aufgahe der Erfindung 1st es demgegenflher, elne Vorrlchtung 

vorzuschlagen, die im AnschluB an die aus (3) hekannte 

Verfahrensweise (kontinuierliches Kochen, portionsweise 

Befreiung von Wasser durch Ausdampfen) ein kontinuierliches 

Austragen und Weiterverarbeiten der anfallenden Zuckermassen 

mit hescheidenem apparativem und Energieaufwand gestattet. 

5. Zur Lsung dieser Aufgahe steilt die Anmeldung elne Vor-

richtung gemNS oherhegriff hereit, worin die Nachver-

dampfungskammer Uher einen versch1ieharen DurchiaB mit 

einer darunter angeordneten Vorratskammer verhindhar ist, 

weiche ihrerseits Uher elnen regeiharen Auslai3 in eine 

Austragskammer einmUndet, wo sich die im Anspruch nher 

hezeichneten Mittel zum kontinuierlichen Austragen und 

Weiterverarheiten ansch1ieien. 

6. Es liegt auf der Hand, daB durch diese Anordnung die he-

stehende Aufgahe auch tatsch1ich gelost wird; denn der 

regeihare AuslaB der Vorratskammer gestattet es, den por-

tionsweisen Anfall der aus der Nachverdampfungskaiumer in die 

Vorratskammer gelangenden Massen in einen kontinuierlichen 

"Strom" aus dieser in die Austragskammer umzusetzen. 

7. Die heanspruchte Merkmalskomhination 1st, wie schon die 

Vorinstanz einger.umt hat, neu. Sie 1st in ihrer Gesamtheit 

weder (3), noch dem auBerdem entgegengehaltenen Stand der 

Technik (2) sowie der weiter ahliegenden 

(1) DE-C-163 358 

zu entnehmen. 

8. Zur Frage der erfinderischen Ttigkeit 1st, ausgehend von 

(3), zu untersuchen, oh dem entgegengehaltenen Stand der 

Technik eine Anregung zu entnehmen ist, zur Lsung der he-

stehenden Aufgahe die Anordnung des Anspruchskennzelchens 

mit der gattungsgemen vorrichtung gemga oherhegriff zu 

kombinieren. 

00819 	 .../... 
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8.1. In diesem Zusamrnenhang ist zu heachten, daB aus (2) bereits 

ein Verfahren und eine dazu dienende Vorrichtung zur Her- 

stellung von Hartzuckermassen hekannt sind, vonach die 

Zuckerlösung kontinuierlich zuerst durch eine in einer 

Dampfkammer hefindliche Kochschlange und dann durch eine 

darunter angeordnete, dauernd unter Vakuum stehende Aus-

dampfkammer gepumpt wird (Seite 1, rechte Spalte, Ahsatz 4). 

AnschlieBend kann die Zuckermasse einer Anlage zur konti-

nuierlichen Weiterverarheitting (z. B. Hersteliung von 

Bonhons) zugefflhrt werden (Seite 1, linke Spalte, Ahsatz 4), 

wozu allerdings nhere AusfUhrungen fehien. 

8.2. Die Vorrichtung nach (2) ermöglicht also hereits einen vail-

stndig kontinuierljchen Verfahrensahlauf. Sie krankt je-

doch, wie die BeschwerdefUhrerin schon in der Vorinstanz 

glauhhaft darlegte, an dem Nachteil, daI3 die nach dem konti-

nuierlichen Ausdampfen im Vakuum vorliegende Zuckermasse 

unter erheblichem apparativem und vor aliem unter erhebli-

chem Energieaufwand entgegen dem Atmosphrendruck aus dem 

Vakuurnraum ausgetragen werden muB. Ohwohl dieser Nachteil 

fUr den Fachmann unmitteihar ersichtlich sein muBte, ist (2) 

keinerlei Anregung zu entnehinen, ihn gerade durch die an-

meldungsgemr3e Merkmalskomhination zu heseitigen. Ehenso-

wenig 1st ersichtlich, wieso die Offenharung eines konti-

nuierlichen Gesamtverfahrens und einer dazu dienenden vor-

richtung in (2) eine Anregung dafUr enthalten solite, im 

Rahmen der gattungsgemj3en Vorrichtung gemUB Oherhegriff em 

kontinuierliches Austragen und Weiterverarheiten gerade 

durch die Anordnung mit regelharem AusiaB gemB dem em-

geschrnkten Anspruchskennzeichen zu ermSgiichen. 

8.3. Auch die Tatsache, daB die anmeldungsgem&Be Lösung, 

wenngleich ohne Vorhild, im nachhinein in der Tat höchst 

einfach erscheint, vermag nach Auffassung der Kammer dem 

Vorliegen von erfinderischer Ttigkeit keinen Ahhruch zu 

tun. Dieses wird weiterhin dadurch hekrUftigt, daB zwischen 
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den Verffent1ichungsdaten der beiden am nchsten kommenden 

Dokumente (2) und (3) einerseits und dem Priorittsdatum der 

vorliegenden Anmeldung andererseits immerhin 25 hzw. 

16 Jabre verstrichen sind, ohne daB ein Fachmann auf den so 

einfach erscheinenden anspruchsgemi3en L$sungsweg verfallen 

ist. Nach a].lexn ist das vorliegen von erfinderischer Ttig-

keit zu hejahen. 

9. 	Die vo11stndigen Voraussetzungen für elne Patenterteilung 

liegen jedoch zur Zeit noch nicht vor: Zum einen erfordert 

die Beschreihung noch eine umfangreiche Anpassung an den 

nunmehrigen Anspruchsgegenstand unter Berttcksichtigung des 

entgegengehaltenen Standes der Technik; elne so].che hat die 

Beschwerdeftthrerin in ihrer am 21. September 1985 einge-

gangenen Eingahe zwar in Aussicht gesteilt, aher trotz 

telefonischer Aufforderung his jetzt nicht vorgelegt. Zum 

anderen wurde, soweit ersichtlich, eine PrUfung auf das 

Vorliegen von Stand der Technik gema Art. 54(3) EPU noch 

nicht Vorgenommen. Die Kammer h1t es daher fUr angemessen, 

die Sache zur GewNhrletstung einer vo11stndigen PrUfung 

ohne Instanzverlust an die Prufungsahtei].ung zurlickzuver-

we is en. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden 

wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehohen. 

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des PrUfungsverfahrens an die 

Vorinstanz zurUckverwiesen. 

Der Geschftsste11enheamte: 	 Der Vorsitzende: 

ItIl 
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